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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Name : Salzsäure 

Handelsname : Salzsäure 34-37 % TGR für Spurenanalyse (ppb) 

UFI : 9E20-20MT-G00R-C8FQ 

EG Index-Nr. : 017-002-01-X 

EG-Nr. : 231-595-7 

CAS-Nr. : 7647-01-0 

Produktcode : CHAC-TGR 

Formel : ClH 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Verwendung im Labor 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.4. Notrufnummer 

Land/Region Organisation Notrufnummer 

Deutschland Vergiftungs-Informations-Zentrale. 

Universitätsklinikum Freiburg. Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin.  

Breisacher Str. 86b 79110 Freiburg. 

+49 (0) 761 19240 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1 H290   

Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B H314   

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), 

Kategorie 3, Atemwegsreizung 

H335   

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

  

    

  GHS05 GHS07     

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Enthält : Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff 

Gefahrenhinweise (CLP) : H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H335 - Kann die Atemwege reizen. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

P301+P330+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen 
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herbeiführen. 

P303+P361+P353 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, 

getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 

spülen. 

P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Enthält keine PBT- und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1 %, bewertet gemäß Anhang XIII der 

REACH-Verordnung. 

 

PBT: nicht relevant - keine Registrierung erforderlich 

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder 

Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 % 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff CAS-Nr.: 7647-01-0 

EG-Nr.: 231-595-7 

EG Index-Nr.: 017-002-00-2 

5-38 Press. Gas 

Acute Tox. 3 (Inhalativ), H331 

Skin Corr. 1A, H314 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort 

ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Behutsam mit viel Wasser und Seife 

waschen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Kein erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat 

einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann Reizung der Atemwege, Schnupfen, Husten, Brennen im Hals, Erstickungsgefühl am 

Kehlkopf und Atemschwierigkeiten verursachen. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Gefahr ernster Augenschäden. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Verätzt die Magen-Darm-Schleimhäute. Kann Übelkeit und Erbrechen auslösen. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Löschmittel auf die Umgebung abstimmen. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz 

betreten. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Umgebung räumen. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Unbeteiligte Personen evakuieren. Kontakt mit Haut, Augen 

und Kleidung vermeiden. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Verschüttetes/ausgelaufenes Produkt mit Sand oder Erde aufsaugen. Verschüttete Mengen 

aufnehmen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe Abschnitt 8. Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Behälter geschlossen halten. 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Dämpfe nicht einatmen. Persönliche 

Schutzausrüstung tragen. 

Hygienemaßnahmen : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände 

und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 

fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort 

aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. 

Schweiz 

Lagerklasse (LK) : LK 8 - Ätzende und korrosive Stoffe 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Laborchemikalien. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
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Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff (7647-01-0) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Hydrogen chloride 

IOEL TWA 8 mg/m³ 

5 ppm 

IOEL STEL 15 mg/m³ 

10 ppm 

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Estland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Vesinikkloriid 

OEL TWA 8 mg/m³ 

5 ppm 

OEL STEL 15 mg/m³ 

10 ppm 

Rechtlicher Bezug Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 02.04.2024, 13) 

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Chlorure d'hydrogène (Acide chlorhydrique) 

VLEP CT (OEL STEL) 7,6 mg/m³ 

5 ppm 

Anmerkung Valeurs réglementaires contraignantes 

Rechtlicher Bezug Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65; Décret n° 2019-

1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849; Décret n° 2024-

307) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Hydrogenchlorid 

AGW (OEL TWA) 3 mg/m³ 

2 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(I) 

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 

(MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert 

festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); Y - Ein Risiko 

der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des 

biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

Griechenland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Υδροχλώριο 

OEL TWA 7 mg/m³ 

5 ppm 

OEL STEL 7 mg/m³ 

5 ppm 

Rechtlicher Bezug Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 

χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 
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Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff (7647-01-0) 

Italien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Acido cloridrico 

OEL TWA 8 mg/m³ 

5 ppm 

OEL STEL 15 mg/m³ 

10 ppm 

Rechtlicher Bezug Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135) 

Lettland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Hlorūdeņradis 

OEL TWA 8 mg/m³ 

5 ppm 

OEL STEL 15 mg/m³ 

10 ppm 

Rechtlicher Bezug Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 

2024. gada 26. martā noteikumiem Nr. 191). 

Litauen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Vandenilio chloridas 

IPRV (OEL TWA) 8 mg/m³ 

5 ppm 

TPRV (OEL STEL) 15 mg/m³ 

10 ppm 

Rechtlicher Bezug LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) 

Portugal - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Ácido clorídrico 

OEL C 2 mg/m³ 

Anmerkung A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem) 

Rechtlicher Bezug Norma Portuguesa NP 1796:2014 

Rumänien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Acid clorhidric/Clorură de hidrogen 

OEL TWA 8 mg/m³ 

5 ppm 

OEL STEL 15 mg/m³ 

10 ppm 

Rechtlicher Bezug Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024) 

Schweden - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Saltsyra (Väteklorid) 

NGV (OEL TWA) 3 mg/m³ 

2 ppm 

KGV (OEL STEL) 6 mg/m³ 
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Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff (7647-01-0) 

4 ppm 

Rechtlicher Bezug Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för 

luftvägsexponering i arbetsmiljön 

Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Hydrogen chloride 

WEL TWA (OEL TWA) 2 mg/m³ gas and aerosol mists 

1 ppm gas and aerosol mists 

WEL STEL (OEL STEL) 8 mg/m³ gas and aerosol mists 

5 ppm gas and aerosol mists 

Rechtlicher Bezug EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

Norwegen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Hydrogenklorid (Saltsyre) 

Takverdi (OEL C) 7 mg/m³ 

5 ppm 

Anmerkung E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet. 

Rechtlicher Bezug FOR-2025-12-18-2660 

DNEL- und PNEC-Werte 

Salzsäure 34-37 % TGR für Spurenanalyse (ppb) (7647-01-0) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 15 mg/m³ 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 8 mg/m³ 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 36 μg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 36 μg/l 

PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) 45 μg/l 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 36 μg/l 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 

EN 374. 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

   

Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Dichtschließende Schutzbrille (EN 166) 
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Augenschutz 

Typ Einsatzbereich Kennzeichnungen Norm 

   EN 166 

Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Schutzanzug 

 

Haut- und Körperschutz 

Typ Norm 

Schutzanzug  

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe gegen Chemikalien (EN 374). Nitrile rubber (NBR) / 

 

Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 

 Nitrilkautschuk (NBR)  >0.4 mm   

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 

Farbe : Farblos. 

Molekulargewicht : 36,461 g/mol 

Geruch : Stark. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : -114,22 °C 

Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 

Siedepunkt : 90 °C 

Entzündbarkeit : Nicht verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 

Flammpunkt : Nicht verfügbar 

Zündtemperatur : Nicht verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : < 1 

Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 

Löslichkeit : vollkommen löslich. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : 23 hPa (CAS: 7732-18-5 Water) 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : 1,15 g/cm³ 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 

Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

9.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
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10.2. Chemische Stabilität 

Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

alkalisches Medium. Oxidationsmittel. Reagiert heftig mit Wasser. Schwermetalle. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Feuchtigkeit. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Laugen. Säuren. Alkalimetalle. Oxidationsmittel. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Freisetzung giftiger Dämpfe. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Giftig bei Verschlucken. 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

Salzsäure 34-37 % TGR für Spurenanalyse (ppb) (7647-01-0)  

LD50 oral 900 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht schwere Verätzungen der Haut. 

pH-Wert: < 1 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Kann vermutlich schwere Augenschäden verursachen 

pH-Wert: < 1 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Kann die Atemwege reizen. 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese 

endokrinschädlichen Eigenschaften verursacht 

werden können 

: Das Produkt erfüllt die Kriterien aufgrund seiner endokrinschädigenden Eigenschaften nicht. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 
 

Salzsäure 34-37 % TGR für Spurenanalyse (ppb) (7647-01-0) 

EC50 - Krebstiere [1] 100 – 330 ppm 

EC50 - Andere Wasserorganismen [1] 240 mg/l 
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Salzsäure 34-37 % TGR für Spurenanalyse (ppb) (7647-01-0) 

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar 
 

Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff (7647-01-0) 

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Salzsäure 34-37 % TGR für Spurenanalyse (ppb) (7647-01-0) 

PBT: nicht relevant - keine Registrierung erforderlich 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Schädliche Wirkungen auf die Umwelt aufgrund 

endokrinschädlicher Eigenschaften 

: Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH 

Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer 

Konzentration von ≥ 0,1 %. 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Andere schädliche Wirkungen : Nicht in die Kanalisation oder in Flüsse ableiten. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Verfahren der Abfallbehandlung : Muss unter Beachtung der lokalen behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung 

zugeführt werden. 

Europäisches Abfallverzeichnis (LoW, EG 

2000/532) 

: 06 00 00 - ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN 

06 01 00 - Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von 

Säuren 

06 01 02* - Salzsäure 

06 13 00 - Abfälle aus anorganischen chemischen Prozessen a. n. g 

06 13 99 - Abfälle a. n. g 

HP-Code : HP5 - ‚Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)/Aspirationsgefahr‘: Abfall, der nach 

einmaliger oder nach wiederholter Exposition Toxizität für ein spezifisches Zielorgan 

verursachen kann oder akute toxische Wirkungen nach Aspiration verursacht. 

HP8 - ‚ätzend‘: Abfall, der bei Applikation Hautverätzungen verursachen kann. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN-Nr. (ADR) : UN 1789 

UN-Nr. (IMDG) : UN 1789 

UN-Nr. (IATA) : UN 1789 

UN-Nr. (ADN) : UN 1789 

UN-Nr. (RID) : UN 1789 
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14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : CHLORWASSERSTOFFSÄURE 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : CHLORWASSERSTOFFSÄURE 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Hydrochloric acid 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : CHLORWASSERSTOFFSÄURE 

Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : CHLORWASSERSTOFFSÄURE 

Eintragung in das Beförderungspapier (ADR) (ADR) : UN 1789 CHLORWASSERSTOFFSÄURE, 8, II, (E) 

Eintragung in das Beförderungspapier (IMDG) : UN 1789 CHLORWASSERSTOFFSÄURE, 8, II 

Eintragung in das Beförderungspapier (IATA) : UN 1789 Hydrochloric acid, 8, II 

Eintragung in das Beförderungspapier (ADN) : UN 1789 CHLORWASSERSTOFFSÄURE, 8, II 

Eintragung in das Beförderungspapier (RID) : UN 1789 CHLORWASSERSTOFFSÄURE, 8, II 

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR 

Transportgefahrenklassen (ADR) : 8 

Gefahrzettel (ADR) : 8  

 : 

 
 

IMDG 

Transportgefahrenklassen (IMDG) : 8 

Gefahrzettel (IMDG) : 8  

 : 

  
 

IATA 

Transportgefahrenklassen (IATA) : 8 

Gefahrzettel (IATA) : 8 

 : 

 
 

ADN 

Transportgefahrenklassen (ADN) : 8 

Gefahrzettel (ADN) : 8  

 : 

 
 

RID 

Transportgefahrenklassen (RID) : 8 

Gefahrzettel (RID) : 8  

 : 

 

14.4. Verpackungsgruppe 

Verpackungsgruppe (ADR) : II 

Verpackungsgruppe (IMDG) : II 

Verpackungsgruppe (IATA) : II 
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Verpackungsgruppe (ADN) : II 

Verpackungsgruppe (RID) : II 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Nein 

Meeresschadstoff : Nein 

EmS-Nr. (Brand) : F-A 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-B 

Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : C1 

Sondervorschriften (ADR) : 520 

Begrenzte Mengen (ADR) : 1L 

Freigestellte Mengen (ADR) : E2 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBC02 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(ADR) 

: MP15 

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und 

Schüttgut-Container (ADR) 

: T8 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und 

Schüttgut-Container (ADR) 

: TP2 

Tankcodierung (ADR) : L4BN 

Sondervorschriften für Tanks (ADR) : TU42 

Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : AT 

Beförderungskategorie (ADR) : 2 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl) 

: 80 

Orangefarbene Tafeln : 

 
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : E 

EAC-Code : 2R 

 

Seeschiffstransport 

Begrenzte Mengen (IMDG) : 1 L 

Freigestellte Mengen (IMDG) : E2 

Verpackungsanweisungen (IMDG) : P001 

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC02 

Sondervorschriften für Großpackmittel (IMDG) : B20 

Tankanweisungen (IMDG) : T8 

Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP2 

Staukategorie (IMDG) : C 

Trennung (IMDG) : SGG1, SG36, SG49 

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) : Farblose Flüssigkeit. Wässerige Lösung von Chlorwasserstoff. Greift die meisten Metalle 

stark an. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. 

 

Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E2 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y840 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 0.5L 

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 851 

PCA Max. Nettomenge (IATA) : 1L 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 855 

CAO Max. Nettomenge (IATA) : 30L 

Sondervorschriften (IATA) : A3, A803 

ERG-Code (IATA) : 8L 

 



Salzsäure 34-37 % TGR für Spurenanalyse (ppb) 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

 

   

11/06/2026 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 12/15 
 

Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : C1 

Sondervorschriften (ADN) : 520 

Begrenzte Mengen (ADN) : 1 L 

Freigestellte Mengen (ADN) : E2 

Beförderung zugelassen (ADN) : T 

Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, EP 

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 0 

 

Bahntransport 

Klassifizierungscode (RID) : C1 

Sonderbestimmung (RID) : 520 

Begrenzte Mengen (RID) : 1L 

Freigestellte Mengen (RID) : E2 

Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBC02 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(RID) 

: MP15 

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 

Schüttgutcontainer (RID) 

: T8 

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und 

Schüttgutcontainer (RID) 

: TP2 

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : L4BN 

Sondervorschriften für RID-Tanks (RID) : TU42 

Beförderungskategorie (RID) : 2 

Expressgut (RID) : CE6 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 80 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe) 

Ozon-Verordnung (2024/590) 

In der Ozon-Abbau-Liste nicht gelistet (EU 2024/590) 

Enthält keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen) 

Verordnung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung) 

Enthält keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind 

Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148) 
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Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004) 

In der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet 

Enthält Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen 

und psychotropen Substanzen verwendet werden) 

Name CN-

Bezeichnung 

CAS-Nr. CN-Code Kategorie, 

Unterkategorie 

Schwelle Anhang 

Salzsäure Hydrogen 

chloride 

7647-01-0 2806 10 00 Kategorie 3  Anhang I 

Salzsäure Hydrogen 

chloride 

7647-01-0 2806 10 00 Kategorie 3  Anhang I 

Nationale Vorschriften 

Dänemark 

Dänische nationale Vorschriften : Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden 
 

Frankreich 

Berufskrankheiten 

Code Beschreibung 

RG 66 Berufsbedingte Rhinitis und Asthma 

 

Deutschland 

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 

Niederlande 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 
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Polen 

Polnische nationale Vorschriften : Gesetz vom 25. Februar 2011 über Chemische Substanzen und deren Gemische (J. o. L. 

Nr. 63, Punkt 322 in der geänderten Fassung; konsolidierter Text J. o. L. 2019, Punkt 1225). 

Gesetz vom 14. Dezember 2012 über Abfälle (J. o. L. 2013, Punkt 322 in der geänderten 

Fassung; konsolidierter Text J. o. L. 2020, Punkt 797). 

Die Bekanntmachung des Marschalls von Sejm der Republik Polen vom 19. Oktober 2016 

über die konsolidierte Textankündigung zum Erlass über das Entsorgungsmanagement von 

Verpackungen und Verpackungsabfällen (J. o. L. 2016, Punkt 1863 in der geänderten 

Fassung). 

Erlass des Umweltministers vom 14. Dezember 2014 über den Abfallkatalog (J. o. L. 2014, 

Punkt 1923). 

Gesetz vom 19. August 2011 über die Beförderung gefährlicher Güter (J. o. L. 2011 Nr. 

227, Punkt 1367 in der geänderten Fassung; konsolidierter Text J. o. L. 2020, Punkt 154). 

Verordnung des Ministers für Familie, Arbeit und Soziales vom 12. Juni 2018 zur 

höchstzulässigen Konzentration und Intensität von Schadstoffen für die Gesundheit am 

Arbeitsplatz (J. o. L. Punkt 1286, in der jeweils gültigen Fassung). 

Die Bekanntmachung des Gesundheitsministers vom 9. September 2016 über die 

konsolidierte Textankündigung zum Erlass des Gesundheitsministers vom 30. Dezember 

2004 zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der Exposition 

gegenüber chemischen Stoffen bei der Arbeit (J. o. L. vom 16. September 2016, Punkt 

1488) 

Verordnung des Gesundheitsministers vom 2. Februar 2011 über Tests und Messungen 

giftiger Stoffe für die Gesundheit am Arbeitsplatz (J. o. L. Nr. 33, Punkt 166, in der 

geänderten Fassung). 

Verordnung des Umweltministers vom 9. Dezember 2003 über besonders 

umweltgefährdende Stoffe (J. o. L. Nr. 217, Punkt 2141). 

ADR-Vereinbarung: Regierungserklärung vom 13. März 2023 über das Inkrafttreten der 

Änderungen der Anhänge A und B des am 30. September 1957 in Genf unterzeichneten 

Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

(ADR) (J. o. L. 2023, Pos. 891) 

Verordnung des Gesundheitsministers vom 25. August 2015 über die Art und Weise der 

Kennzeichnung von Orten, Rohrleitungen sowie Behältern und Tanks zur Lagerung oder 

zum Transport gefährlicher Stoffe oder gefährlicher Gemische (GBl. 2015, Pos. 1368 in der 

geänderten Fassung) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 3 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 3 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Press. Gas Gase unter Druck 

Skin Corr. 1A Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1A 

Skin Corr. 1B Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H331 Giftig bei Einatmen. 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 

 


